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Suggestion for amendment of Article : III-53

By Ms / Mr : Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann

Status : - Member - Alternate

Artikel III-53 (ex-Artikel 87)

(1) ...

(2) ...

(3) Als mit dem Binnenmarkt vereinbar können angesehen werden:

a) Beihilfen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung von Gebieten, in denen der

Lebensstandard außergewöhnlich niedrig ist oder eine erhebliche Unterbeschäftigung

herrscht;

b) Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse oder

zur Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats;

c) Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige oder

Wirtschaftsgebiete, soweit sie die Handelsbedingungen nicht in einer Weise verändern, die

dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft;

d) Beihilfen zur Förderung der Kultur und der Erhaltung des kulturellen Erbes, soweit sie die

Handels- und Wettbewerbsbedingungen in der Union nicht in einem Maß beeinträchtigen, das

dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft;

e) sonstige Arten von Beihilfen, die durch vom Rat auf Vorschlag der Kommission erlassene

Europäische Gesetze Verordnungen oder Beschlüsse bestimmt werden.

Explanation (if any) :

Aufgrund der Grundrechtsrelevanz dieser Befugnis sollte das ordentliche Gesetzgebungsverfahren
zur Anwendung kommen.
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